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Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 5345 „Mobilhof Technologiepark“ und  
Änderung des Flächennutzungsplanes Nr. 02/5345 „Mobilhof Technologiepark“ 
Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 (1) BauGB 
Ihr Schreiben vom 04.01.2022 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zu o. g. Verfahren gebe ich im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung folgende Informationen und 
Hinweise: 
 
 
Erdbebengefährdung 
 
Es wird auf die Bewertung der Erdbebengefährdung hingewiesen, die bei Planung und Bemessung 
üblicher Hochbauten gemäß den Technischen Baubestimmungen des Landes NRW mit DIN 
4149:2005-04 „Bauten in deutschen Erdbebengebieten“ zu berücksichtigen ist.  
 
Die Erdbebengefährdung wird in DIN 4149:2005 durch die Zuordnung zu Erdbebenzonen und geo-
logischen Untergrundklassen eingestuft, die anhand der Karte der Erdbebenzonen und geolo-
gischen Untergrundklassen der Bundesrepublik Deutschland 1 : 350 000, Bundesland Nordrhein-
Westfalen (Geologischer Dienst NRW 2006) bestimmt werden. In den Technischen Baubestim-
mungen des Landes Nordrhein-Westfalen wird auf die Verwendung dieser Kartengrundlage explizit 
hingewiesen. 
 
Das hier relevante Planungsgebiet ist folgender Erdbebenzone / geologischer Untergrundklasse 
zuzuordnen: 
 

 Stadt Bergisch Gladbach, Gemarkung Bensberg-Honschaft: 0 / R 
 
Bemerkung: DIN 4149:2005 wurde durch den Regelsetzer zurückgezogen und durch die Teile 1, 
1/NA und 5 des Eurocode 8 (DIN EN 1998) ersetzt. Dieses Regelwerk ist jedoch bislang bauauf-
sichtlich nicht eingeführt. Anwendungsteile, die nicht durch DIN 4149 abgedeckt werden, sind als 
Stand der Technik zu berücksichtigen. Dies betrifft hier insbesondere DIN EN 1998, Teil 4 „Silos, 
Tankbauwerke und Rohrleitungen“ sowie Teil 5 „Gründungen, Stützbauwerke und geotechnische 
Aspekte“. 
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Innerhalb der Erdbebenzone 0 müssen gemäß DIN 4149 für übliche Hochbauten keine beson-
deren Maßnahmen hinsichtlich potenzieller Erdbebenwirkungen ergriffen werden. Es wird jedoch 
dringend empfohlen, im Sinne der Schutzziele der DIN 4149 für Bauwerke der Bedeutungskate-
gorien III und IV entsprechend den Regelungen nach Erdbebenzone 1 zu verfahren. 
 
 
Schutzgut Boden 
 
Nach der Karte der schutzwürdigen Böden (3. Auflage) sind im Rahmen der Beschreibung und 
Bewertung des Schutzgutes die betroffenen Böden, deren Bodenschutzstufen und Bodenfunk-
tionen zu benennen. Zudem sind die Folgen des Eingriffs auf das Schutzgut Boden zu bewerten. 
Ich weise darauf hin, dass sehr schutzwürdige Böden vom Planverfahren betroffen sind. Aus 
Bodenschutzsicht sind nach den gesetzlichen Vorgaben (z.B. § 2 Bundes-Bodenschutzgesetz, § 1 
Landesbodenschutzgesetz, § 7 und § 15 Bundesnaturschutzgesetz) die vorliegenden Böden als 
Wert- und Funktionselemente besonderer Bedeutung zu bewerten. Demnach wäre eine boden-
funktionsbezogene Kompensation für den Verlust dieser Böden wünschenswert.  
 
Aus Bodenschutzsicht bitte ich zu prüfen, ob auf externen Flächen eine Kompensation für den Ver-
lust an schutzwürdigen Böden vorbereitet werden kann. Nur so lassen sich die verloren gehenden, 
besonderen Bodenfunktionen ausgleichen. 
 
Hinweise zu den Böden im Plangebiet können über die Karte der schutzwürdigen Böden auf GEO-
portal.NRW1 abgerufen werden: 
 

 GeoViewer > Adresseingabe (Adressfeld) > Geographie und Geologie > Boden und Geo-
logie > IS BK50 Bodenkarte von NRW 1 : 50 000 – WMS > Bewertung und Auswertungen 
zum Bodenschutz > Schutzwürdigkeit der Böden (3. Auflage) > Schutzwürdigkeit – natur-
nahe und naturferne Böden. 

 
Kompensationsmaßnahmen für den Verlust an schutzwürdigen Böden sind folgender Veröffent-
lichung zu entnehmen (Kap. 3.7, S. 24): 
 

 Bodenschutz in der Umweltprüfung nach BauGB - Leitfaden für die Praxis der Boden-
schutzbehörden in der Bauleitplanung2. 

 
Zur Verwendung von Mutterboden verweise ich auf § 202 BauGB. 
 
 
 
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag:  
 

 

                                                           
1 https://www.geoportal.nrw 
2 https://www.labo-deutschland.de/documents/umweltpruefung_494.pdf 
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